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Hausaufgabenhilfe  

  

  

Geschätzte Eltern  

  

Ihr Kind hat Interesse am Besuch der freiwilligen Aufgabenhilfe.  

  

Ziel der Aufgabenhilfe  

Jedes Kind kann in geschützter Atmosphäre alle vom Regelklassenlehrer erhaltenen Aufgaben lösen. 

Die Aufsichtsperson steht für Fragen zur Verfügung und versucht das Wissen des Kindes für die 

Lösung der Aufgaben zu aktivieren. Das Angebot steht allen Schülerinnen und Schülern der 

Primarschule Rebstein offen. Sie ersetzt keine Stütz- und Fördermassnahmen.  

  

Organisation der Aufgabenhilfe  

• Der Umfang richtet sich nach dem Bedarf des Schulhauses, beschränkt sich aber auf maximal drei 

Nachmittage pro Woche.  

• Die Teilnahme ist für angemeldete Kinder obligatorisch und wird kontrolliert.  

• Die Aufgabenhilfe findet im Schulhaus statt. In Ausnahmefällen kann die Aufgabenhilfe auch in 

einem anderen Schulhaus besucht werden.  

• Nach Erledigung der Aufgaben soll sich das Kind auf den Heimweg machen.  

• Hat ein Kind keine Aufgaben, so muss sich das Kind persönlich oder durch den Regelklassenlehrer 

abmelden.  

  

Finanzen - Elternbeitrag  

• Es werden für alle Kinder bescheidene Elternbeiträge von Fr. 120.00 pro Semester erhoben. 

Wenn Geschwister die Aufgabenhilfe besuchen, reduziert sich der Betrag auf Fr. 90.00 pro 

Semester und Kind.  

• Der Beitrag ist unabhängig von der Anzahl der effektiv beanspruchten Hilfelektionen.  

• Zur Bezahlung des Elternbeitrages erhalten Sie anbei einen Einzahlungsschein (Bitte Vorname 

und Name des Kindes vermerken).  

  

Zuweisung in die Aufgabenhilfe  

• Sobald der Elternbeitrag bezahlt worden ist, kann das Kind die Aufgabenhilfe besuchen.  

  

Grenzen der Aufgabenhilfe  

• Die Aufgabenhilfe kann keine Garantie geben, dass die Hausaufgaben vollständig und korrekt 

gelöst werden. Dies ist nur möglich, wenn das Kind aufmerksam und konzentriert arbeitet und die 

geltenden Regeln einhält.  

• Das Üben auf Prüfungen gehört nicht zu den Dienstleistungen der Aufgabenhilfe. Dabei kann nur 

ausnahmsweise geholfen werden, wenn wenig Kinder da sind und der Rest der Gruppe 

selbstständig arbeiten kann.   

• Die Aufgabenhilfe korrigiert die Hausaufgaben nicht. Dies ist Sache der Lehrperson, welche 

dadurch auch erkennen kann, welcher Lernstoff sitzt und welcher noch nicht.   

  

Wir sind überzeugt, dass Ihr Kind von der freiwilligen Aufgabenhilfe im schulischen Bereich profitieren 

wird.  
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